
Konzeptuelle Skizzierung des Ganztagskonzepts der WFS-FS-Wolfhagen für das Schuljahr 2019/20 

Das Ganztagsangebot der Wilhelm-Filchner-Förderschule Wolfhagen umfasst folgende Elemente:  

Arbeitsgemeinschaften und Förderangebote. 

Je nach Schulbesuchsjahr sind die Angebote entweder freiwillig oder müssen als Wahlpflichtangebot 

belegt werden. 

Das Ganztagsprofil 3 unserer Schule sieht für die Schulbesuchsjahre 3 bis 6 verpflichtende 

Unterrichtszeiten bis 14:45 Uhr vor. 

Beispiel: die Trommel-AG (Freitag von 13:25 Uhr bis 14:45 Uhr) kann 

- von Schüler*innen der Vorklasse bis Schulbesuchsjahr 2 freiwillig belegt werden (in diesem 
Fall müssen die Schüler*innen in der Landkreisbetreuung angemeldet sein); 

- von Schüler*innen der Schulbesuchsjahre 3 bis 6, als Wahlpflicht-Angebot gewählt werden;  

- von Schüler*innen ab dem Schulbesuchsjahr 7 freiwillig gewählt werden. 

 

Baustein #1: Vorklasse bis Schulbesuchsjahr 2 

Schüler*innen der Vorklasse  und Schülerinnen der Schulbesuchsjahre 1 bis 2 der Sprachheilabteilung 

haben Pflichtunterricht bis 11:30 Uhr. Um 11:30 Uhr fährt für Schüler*innen, die nach Hause 

müssen, ein Kleinbus (Fr. Hampe
1). 

Eine Ausnahme bildet hier der Montag. Montags wird die 21 Stunde laut Stundentafel (HKM) 

gesteckt; die SuS der SPH 1/2 verbringen die Mittagspause in der Schule (11:30 Uhr bis 12:25 Uhr), 

gehen in den Unterricht (5. Stunde, 12:25 Uhr bis 13:05 Uhr), verbringen auch die anschließenden 

Pause in der Schule (P3, 13:05 Uhr bis 13:25 Uhr) und fahren erst dann mit dem Kleinbus um 13:25 h 

nach Hause. 

Ab 11:30 Uhr bis 13:25 Uhr findet die kostenpflichtige Landkreisbetreuung statt. 

Um 13:25 Uhr fährt für Schüler*innen der Betreuung ein Kleinbus (Fr. Lotz/Fr. Hampe
2
). Ab 13:25 

Uhr bis 14:45 Uhr können Schüler*innen der Vorklasse bis Klasse 2 an freiwilligen Arbeitsgemein-

schaften (AG) teilnehmen. 

Um 14:45 Uhr fährt nach den freiwilligen Arbeitsgemeinschaften ein Kleinbus (Fr. Hampe/Fr. Lotz
3). 

Von 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr finden an bestimmten Tagen weitere freiwillige Arbeitsgemeinschaften 

statt. Die Einwahl in die freiwilligen Arbeitsgemeinschaften ab 15:00 Uhr (Schwimm-AG ab 13:25 bis 

16:20 Uhr, siehe auch Baustein #3) ist abhängig von der Eignung der Schüler*innen und der 

Möglichkeit den Heimweg selbständig bzw. mit Erziehungsberechtigten anzutreten. 

Um 16:20 Uhr besteht keine Möglichkeit der Kleinbusbeförderung durch den Landkreis!  

 

Baustein #2: Schulbesuchsjahr 3 bis 6 (Wahlpflicht-gtA) 

Schüler*innen der Schulbesuchsjahre 3 bis 6 (SPH & LH) haben montags bis freitags neben dem 

regulären Unterricht verpflichtende Ganztagsangebote bis 14:45 Uhr (Wahlpflicht-gtA). 

Für Schüler*innen bis Klasse 4 gibt es die Möglichkeit um 14:45 Uhr mit einem Kleinbus (Fr. 

Hampe/Fr. Lotz) zu fahren (s. auch Baustein #2). 

Von 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr finden an bestimmten Tagen weitere freiwillige Arbeitsgemeinschaften 

statt. Die Einwahl in die freiwilligen Arbeitsgemeinschaften ab 15:00 Uhr (Besonderheit: Schwimm-

AG, 13:25 Uhr bis 16:20 Uhr) ist abhängig von der Eignung der Schüler*innen und der Möglichkeit, 

den Heimweg selbständig bzw. mit Erziehungsberechtigten anzutreten. 

                                                           
1
 Siehe dazu Spreadsheet „gtA_AG_19_20_Tabelle+Befö“ 

2
 gemischte Klientel / getrennte Abrechnung / Führen von Listen zwecks Abrechnung 

3
 siehe Fußnote 1 & 2 



Bezüglich der Schwimm-AG, bedeutet dies, dass nur solche Schüler*innen die Schwimm-AG wahr-

nehmen können, die nach deren Ende von den Eltern abgeholt werden können. 

Um 16:20 Uhr besteht keine Möglichkeit der Kleinbusbeförderung durch den Landkreis!  
 

Schulbesuchsjahr 7 bis 11 

Schüler*innen der Schulbesuchsjahre 7 bis 11 haben Unterricht nach regulärer Stundentafel. Da es 

nach regulärem Unterrichtsende an manchen Tagen bei bestimmten Schüler*innen zu längeren 

Wartezeiten bis zu ihrer öffentlichen Busverbindung kommt, haben diese Schüler*innen die 
Möglichkeit, sich in den Räumen bestimmter Arbeitsgemeinschaften aufzuhalten (ÖPNV-Linien: 110, 

120, sowie 144 -verschiedene Richtungen4-). 

Schüler*innen der Schulbesuchsjahre 7 bis 11 haben nach regulärem Unterrichtsende die 

Möglichkeit, an freiwilligen Arbeitsgemeinschaften teilzunehmen. Für Schüler*innen der Klasse 

10/11 finden freiwillige Förderangebote für die Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss statt. 
 

 

Stand: 06.08.2019 
 

                                                           
4
 Die Linie 144 war im Schuljahr 2018/19 verbindungstechnisch problematisch (z.B. bei der Verbindung um 14.45 h wurden nicht alle Orte/Ziele angefahren: 

Istha; Elbernberg; Altendorf/Heimarshausen) 


